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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Jeber-Bergfrieden beschließt die 
 
„Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Gebiet der Gemeinde 
Jeber-Bergfrieden“ 
 
in der vorliegenden Fassung laut Anlage. 
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Beschlussbegründung: 
 
Der Erschließungsbeitrag im Sinne der bundesrechtlichen Vorschriften der §§ 127 ff. Baugesetzbuch 
(BauGB) ähnelt als Entgelt für öffentliche, von der Gemeinde hergestellte und zur Verfügung gestellte 
Erschließungsanlagen anderen kommunalen Beiträgen, die ebenfalls der Deckung des Aufwandes für 
gemeindliche Erschließungsanlagen dienen. Es handelt sich dabei zum einen um die Ausbaubeiträge 
für nicht leitungsgebundene öffentliche Einrichtungen (Straßenausbaubeiträge) und zum anderen um 
die Herstellungsbeiträge für leitungsgebundene Einrichtungen. 
 
Der unmittelbare Zweck des Erschließungsbeitrags ist die (nachträgliche) Finanzierung der Kosten, 
die der Gemeinde für die erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen bestimmter Art 
entstanden sind. 
 
Die Gemeinden sind zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen gemäß § 127 Abs. 1 BauGB im Falle 
der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet. Die 
Beitragserhebungspflicht dient einer weitgehend gleichmäßigen Behandlung aller durch 
Erschließungsmaßnahmen begünstigten Grundstückseigentümer im Bundesgebiet. Sie bedeutet 
zugleich eine Verpflichtung der Gemeinde zum Erlass einer Erschließungsbeitragssatzung gemäß § 
132 BauGB. 
 
Im Rahmen vorhandener bzw. noch zu erwartender Rechtsauseinandersetzungen bezüglich der 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen kommt der Unterscheidung Erschließungsmaßnahme / 
Ausbaumaßnahme große Bedeutung zu. So ist unter Umständen nicht auszuschließen, dass 
Maßnahmen, die als Straßenausbaumaßnahme deklariert werden, in einem rechtsstreitigen Verfahren 
dem Erschließungsrecht zugeordnet werden könnten mit der Konsequenz, dass die Beitragshöhen 
sich maximieren auf 90 % des beitragsfähigen Aufwands. Zur Verdeutlichung dieser Problematik wird 
auf den beiliegenden Auszug eines Seminarbeitrages vom 25.05.2005 des Vorsitzenden Richters 
(Herr Albrecht Köhler) der für das Straßenausbaubeitragsrecht zuständigen Kammer des 
Verwaltungsgerichts Magdeburg verwiesen. 
 
Mit dem Vorhandensein einer Erschließungsbeitragssatzung trägt die Gemeinde einer eventuellen 
Änderung der Rechtsgrundlage rechtzeitig Rechnung, darüber hinaus wären zukünftige 
Erschließungsmaßnahmen hinsichtlich der Beitragsberechnung rechtlich abgesichert. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 



JEB-BV-035/2005 
3 

 

 

Anlagen: 
 
- Satzung 

 

 

 

 


